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§ 1 

Geltungsbereich 
 

Diese Prüfungsordnung gilt für die Fach-Masterstudiengänge der Fakultät für Mathematik und Naturwis-
senschaften an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. 
 
 

§ 2 
Studienziele 

 

Die Fach-Masterstudiengänge sind in der Regel forschungsorientiert und vermitteln umfassende und 
vertiefte Kenntnisse in den jeweiligen Fächern. Ziel des Masterstudiums ist es, auf qualifizierte berufliche 
Tätigkeiten vorzubereiten und die Basis für eine Promotion zu legen. Die Studierenden werden befähigt, 
in der Auseinandersetzung mit fachlichen Problemen fächerübergreifend und verantwortungs- bewusst 
wissenschaftlich zu arbeiten und die erhaltenen Resultate schlüssig darzustellen. Bei der Befähigung 
zur Lösung komplexer wissenschaftlicher Probleme werden vor allem Kreativität, Originalität und die 
Fähigkeit zu interdisziplinärer Zusammenarbeit entwickelt. Darüber hinaus sind die Absolvent*innen in 
der Lage, ihr Wissen, ihre Schlussfolgerungen und ihre rational begründeten Thesen an Experten und 
Laien adressatenbezogen zu kommunizieren. 
 
 

§ 3 
Hochschulgrad 

 

Sind alle Prüfungsleistungen erbracht, verleiht die Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften der 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg den Hochschulgrad Master of Science (M.Sc.). Über die Ver-
leihung des Hochschulgrades stellt die Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften eine Urkunde 
in deutscher und englischer Sprache (Anlage 1 a, b) mit dem Datum des Zeugnisses aus. 
 
 

§ 4 
Zweck der Prüfungen 

 

(1) Durch die Modulprüfungen und die abschließende Masterarbeit soll festgestellt werden, ob die 
oder der Studierende die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen gründlichen Fachkenntnisse 
erworben hat, die fachlichen Zusammenhänge überblickt und die Fähigkeit besitzt, wissenschaftliche Er-
kenntnisse erfolgreich in der Praxis anzuwenden und wissenschaftlich zu arbeiten. Die Prüfungen zum 
Master of Science bilden den berufsqualifizierenden Abschluss des Masterstudiengangs. Die Anforde-
rungen an die Prüfungen sichern den Standard der Ausbildung im Hinblick auf die Regelstudienzeit 
sowie auf den Stand der Wissenschaft und die Anforderungen der beruflichen Praxis. 
 
 

§ 5 
Dauer, Umfang und Gliederung des Studiums, Teilzeitstudium 

 

(1) Die Studienzeit, in der das Masterstudium abgeschlossen werden soll, beträgt in der Regel vier 
Semester bzw. zwei Studienjahre (Regelstudienzeit). Der Gesamtumfang des Studiums beträgt 120 
Kreditpunkte (KP). Ausnahmen sind in den studiengangsspezifischen Anlagen geregelt. 
 
(2) Auf Antrag der oder des Studierenden kann das Studium als Teilzeitstudium nach dem Nieder-
sächsischen Hochschulgesetz absolviert werden, es sei denn, die studiengangsspezifischen Anlagen 
schließen dieses aus. 

 
(3) Das Lehrangebot ist so zu gestalten, dass die Studierenden 

 

a) die studienbegleitenden Prüfungen erfolgreich abschließen, 



 
 

b) einen Teil des Studiums an einer anderen Hochschule im In- und Ausland absolvieren und 
c) die Masterarbeit bis zum Ende der Regelstudienzeit anfertigen und verteidigen können. 

 
(4) Das Masterstudium gliedert sich in Fachmodule, ggf. in Module aus fachfremden Gebieten und 
in das Masterabschlussmodul im Umfang von 30 Kreditpunkten. Fächerübergreifende und berufsquali-
fizierende außerfachliche Anteile sind in der Regel in den Modulen enthalten. Module können auch an 
anderen Hochschulen im In- und Ausland belegt werden. Vor Belegen dieser Module muss der Prü-
fungsausschuss die Gleichwertigkeit feststellen. Die Gliederung des Masterstudiums ist für jeden Studi-
engang in den spezifischen Anlagen beschrieben. 

 
 

§ 6 
Prüfungsausschuss, Akademisches Prüfungsamt 

 

(1) Für die Organisation der Prüfungen und zur Wahrnehmung der durch diese Prüfungsordnung 
zugewiesenen Aufgaben wird für jeden Studiengang ein Prüfungsausschuss gebildet. Der jeweils zu-
ständige Prüfungsausschuss entscheidet in allen Prüfungsangelegenheiten, soweit sich aus dieser Prü-
fungsordnung nicht etwas anderes ergibt, und sorgt insbesondere dafür, dass Bestimmungen des Nie-
dersächsischen Hochschulgesetzes und dieser Prüfungsordnung eingehalten werden. Der Prüfungs-
ausschuss wird vom Akademischen Prüfungsamt bei der Erfüllung seiner Aufgaben administrativ unter-
stützt; das Akademische Prüfungsamt führt insbesondere die Prüfungsakten. 
 
(2) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren Stellvertreter*innen werden vom Fakultäts-
rat der Fakultät V – Mathematik und Naturwissenschaften bestellt. Bei Kooperationsstudiengängen re-
geln die studiengangsspezifischen Anlagen die Beteiligung der jeweiligen Partnerhochschulen. 

 
(3) Der Prüfungsausschuss setzt sich zusammen aus: 

- drei Mitgliedern der Hochschullehrergruppe, 
- einem Mitglied der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen, das in der Lehre tätig ist 
- einer Studierenden oder einem Studierenden des jeweiligen Masterstudiengangs 

 
sowie eine Stellvertretung je Statusgruppe. 
 
Bei Kooperationsstudiengängen regeln die studiengangsspezifischen Anlagen die Beteiligung der Part-
nerhochschule. An den Sitzungen des Prüfungsausschusses soll eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter 
des Akademischen Prüfungsamtes mit beratender Stimme teilnehmen.  
Zu fachlichen Fragen kann eine Fachvertretung aus jedem betroffenen Fach beratend hinzugezogen 
werden. Die Fachvertretung ist eine vom Prüfungsausschuss zu bestimmende Person, die dem jeweili-
gen Fach angehört, fachlich geeignet ist und mindestens über die durch die Prüfung festzustellende 
oder eine gleichwertige Qualifikation (§ 15 Abs. 4 Hochschulrahmengesetz) verfügt. In Widerspruchs-
verfahren nach § 19 ist die Beiziehung einer Fachvertretung verpflichtend. 
In Anerkennungs- oder Anrechnungsverfahren i. S. d. § 8 kann der Prüfungsausschuss die Entschei-
dungsbefugnis im Einzelfall oder für die Dauer seiner Amtszeit auf eine Fachvertretung aus dem Fach, 
in dem die Anerkennung oder Anrechnung inhaltlich entschieden werden soll (Fachvertretung für Aner-
kennungs- und Anrechnungsfragen), übertragen. 
 
(4) Die Amtszeit der Mitglieder (und stellvertretenden Mitglieder) des Prüfungsausschusses beträgt 
zwei Jahre, die des studentischen Mitgliedes (sowie dessen Stellvertreterin oder Stellvertreters) ein 
Jahr. Die Amtszeit beginnt jeweils zum 1. April eines Jahres. 

 
(5) Der Prüfungsausschuss bestimmt aus dem Kreis der ihm angehörenden Mitglieder der Hoch-
schullehrergruppe die Vorsitzende oder den Vorsitzenden und aus der Hochschullehrergruppe oder der 
Mitarbeitergruppe die stellvertretende Vorsitzende oder den stellvertretenden Vorsitzenden. 



 
 

 
(6) Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf die Vorsitzende oder den Vorsitzenden 
bzw. die stellvertretende Vorsitzende oder den stellvertretenden Vorsitzenden übertragen.  

 
(7) Über die Sitzungen des Prüfungsausschusses wird eine Niederschrift geführt. In dieser sind die 
wesentlichen Gegenstände der Erörterung und die Beschlüsse des Prüfungsausschusses festzuhalten. 

 
(8) Der Prüfungsausschuss fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stim-
men. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme 
der oder des Vorsitzenden den Ausschlag. Die Mitglieder der Studierendengruppe haben bei Entschei-
dungen, denen die Bewertung, Anerkennung von Prüfungsleistungen und Anrechnung von außerhoch-
schulisch erworbenen Kompetenzen zugrunde liegt, nur beratende Stimme. Der Prüfungsausschuss ist 
beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder, darunter die oder der Vorsitzende oder stellvertre-
tende Vorsitzende anwesend ist. Mindestens zwei der anwesenden Mitglieder müssen Mitglied der 
Hochschullehrergruppe sein. 

 
(9) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an den Prüfungen beobachtend teil-
zunehmen. 

 
(10) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses und deren Stellvertretungen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffent-
lichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu 
verpflichten. 

 
§ 7 

Prüfende 
 

(1) Die Modulprüfungen werden durch die für den Studiengang fachlich zuständigen Mitglieder und 
prüfungsberechtigten Angehörigen dieser oder einer anderen Hochschule abgenommen. Im Ruhestand 
befindliche oder entpflichtete Professor*innen haben das Recht, Prüfungen abzunehmen. Mit Zustim-
mung des zuständigen Prüfungsausschusses können auch in der beruflichen Praxis erfahrene Perso-
nen zu Prüfenden bestellt werden. 
 
(2) Die Prüfungsberechtigung für die Abnahme von Modulprüfungen bzw. für Prüfungsgebiete wird 
vom Fakultätsrat erteilt. Der zuständige Fakultätsrat führt aktuelle Prüferlisten. Den Studierenden wer-
den die Prüfenden über die Modulbeschreibungen zur Kenntnis gebracht. 
 
(3) Die Prüfenden müssen mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwer-
tige Qualifikation besitzen. 
 
(4) Die Modulprüfungen werden in der Regel von einer bzw. einem Prüfenden bewertet. In Modulen, 
in denen mehrere Lehrende tätig sind, können Kollegialprüfungen stattfinden. 
 
 

§ 8 
Anerkennung von Prüfungsleistungen und  

Anrechnung außerhochschulisch erworbener Kompetenzen 
 

(1) Über die Anerkennung von Prüfungsleistungen oder die Anrechnung von außerhochschulisch 
erworbenen Kompetenzen entscheidet der zuständige Prüfungsausschuss auf Antrag der oder des Stu-
dierenden. Der Antrag ist beim Akademischen Prüfungsamt zu stellen. § 6 Abs. 3 S. 7 bleibt unberührt. 
 



 
 

(2) Prüfungsleistungen in demselben oder einem verwandten Studiengang an einer Universität oder 
gleichgestellten Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland oder im europäischen Hochschulraum 
werden ohne besondere Gleichwertigkeitsprüfung anerkannt. Eine Prüfungsleistung, die im Rahmen 
eines bestimmten Moduls eines Studiengangs erbracht wurde, kann nicht für andere Module desselben 
Studiengangs anerkannt werden, sofern Übergangsbestimmungen dies nicht vorsehen. 
 
(3) Prüfungsleistungen in einem anderen Studiengang werden anerkannt, sofern keine wesentli-
chen Unterschiede hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen bestehen. Dabei ist eine Gesamtbetrach-
tung im Hinblick auf den Anerkennungszweck vorzunehmen. Die Anerkennung beinhaltet die Prüfung 
des Niveaus, des Umfangs, der Qualität, des Profils und der Lernergebnisse. Sofern ein wesentlicher 
Unterschied vorliegt, ist dieser von der Universität zu belegen. 
 
(4) Auf Antrag können Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen, die außerhalb von Hochschul-
studiengängen erworben worden sind, angerechnet werden, sofern sie hinreichend nachgewiesen wer-
den und nach Inhalt und Niveau gleichwertig sind zu den Kompetenzzielen der Studienmodule, auf die 
sie angerechnet werden sollen. Auf der Grundlage von qualitätsgesicherten Äquivalenzgutachten ist 
auch eine pauschale Anrechnung von Fort- und Weiterbildungsabschlüssen möglich. Es können bis zu 
50 Prozent der Kreditpunkte eines jeden Faches angerechnet werden. Kann die Gleichwertigkeit der 
Kenntnisse, Fähigkeiten und/oder Kompetenzen mit den einschlägigen Kompetenzzielen auf Grundlage 
der eingereichten Nachweise nicht hinreichend festgestellt werden, kann zur Entscheidungsfindung des 
Prüfungsausschusses eine Überprüfung der anzurechnenden Kenntnisse, Fähigkeiten und/oder Kom-
petenzen in einem angemessenen Rahmen mit einer Dauer von i. d. R. 15-20 Min. unter Bezugnahme 
auf die eingereichten Unterlagen durch eine Modulverantwortliche oder einen Modulverantwortlichen 
erfolgen. Die Überprüfung kann sich auf mehrere Module beziehen, wenn die Anrechnung mehrerer, 
inhaltlich verwandter Module beantragt wurde. 
 
(5) Für anerkannte bzw. angerechnete Prüfungsleistungen werden die Noten – soweit die Noten-
systeme vergleichbar sind – übernommen. Noten aus einem nicht vergleichbaren Notensystem werden 
nach der bayerischen Formel umgerechnet. § 13 Abs. 1 und 2 gelten entsprechend. Sofern eine Um-
rechnung nicht möglich ist, wird die Prüfungsleistung abweichend von § 13 mit „bestanden“ anerkannt 
bzw. angerechnet. Anerkannte bzw. angerechnete Prüfungsleistungen werden im Zeugnis gekennzeich-
net. Zur Aufklärung der Sach- und Rechtslage kann eine Auskunft der Zentralstelle für ausländisches 
Bildungswesen (Informationsportal zur Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse – anabin) ein-
geholt werden. Abweichende Bestimmungen auf Grund von Vereinbarungen mit ausländischen Univer-
sitäten bleiben unberührt. 
 
 

§ 9 
Zulassung zu Modulen und Modulprüfungen 

 

(1) Ein Modul kann von einem oder einer im entsprechenden Masterstudiengang an der Carl von 
Ossietzky Universität Oldenburg Immatrikulierten belegt werden, solange die Ausschlussgründe des § 
20 Abs. 3 Nr. 3 nicht gelten. Wer ein Modul belegt, ist auch zu allen auf dieses Modul bezogenen Prü-
fungen zugelassen. 
Bei konsekutiven Studiengängen können Studierende der entsprechenden Bachelorstudiengänge auf 
begründeten Antrag vorzeitig Mastermodule belegen und Modulprüfungen bis zu insgesamt 30 Kredit- 
punkten absolvieren, wenn sie mindestens 120 Kreditpunkte im Bachelorstudium erworben haben. Über 
den Antrag nach Satz 3 entscheidet der zuständige Prüfungsausschuss. Eine doppelte Anrechnung von 
Modulen ist hierbei ausgeschlossen. Studierende der Universität Bremen sind zur Belegung von Modu-
len und zur Teilnahme an Modulprüfungen berechtigt, wenn diese in das Lehrangebot des betreffenden 
Faches der Universität Bremen aufgenommen wurden. 

 
(2) Die Anmeldung zur Modulprüfung erfolgt in geeigneter Weise nach Maßgabe der Modulbeschrei-
bung. Der Rücktritt von einer Prüfung ist bis zu einer Woche vor dem Prüfungstermin schriftlich ohne 
Angabe von Gründen beim Akademischen Prüfungsamt möglich. Teil-Prüfungsleistungen sind davon 
ausgenommen. Danach ist ein Rücktritt nur bei Anerkennung triftiger Gründe möglich. 

 



 
 

(3) Jedes Modul wird mit einer Modulprüfung abgeschlossen. Art und Anzahl der zu erbringenden 
Prüfungsleistungen werden in den studiengangspezifischen Anlagen festgelegt. Ein Modul kann ohne 
Modulprüfung durch aktive Teilnahme abgeschlossen werden, wenn die studiengangspezifischen Anla-
gen dies vorsehen. 

 
(4) Die Prüfungen finden modulbezogen und studienbegleitend statt und sollen in der Regel am Ende 
des Semesters abgeschlossen werden, in dem die letzte Lehrveranstaltung aus einem Modul belegt 
wurde. 

 
(5) Ein Modul kann ein anderes Modul als Vorleistung vorschreiben. 

 
(6) Mit Zustimmung der jeweiligen Studienkommission kann in den studiengangspezifischen Anlagen 
festgelegt werden, dass für die Zulassung zu einer Modulprüfung oder die Vergabe von Kreditpunkten 
eine regelmäßige Anwesenheit und/oder eine aktive Teilnahme an einer oder mehreren der Modulver-
anstaltungen vorausgesetzt wird, sofern die Anwesenheit oder aktive Teilnahme erforderlich ist, um das 
Ziel der Lehrveranstaltung zu erreichen. Dabei muss es sich um Lehrveranstaltungen handeln, die 
Lehrinhalte praktisch-anschaulich oder vornehmlich über den Dialog von Studierenden und Lehrenden 
vermitteln. Die aktive Teilnahme ist eine nicht bewertete Studienleistung im Sinne eines oder mehrerer 
Beiträge zum Arbeitszusammenhang der Lehrveranstaltung. In die studiengangspezifischen Anlagen 
sind Regelungen aufzunehmen, welche die Transparenz und Verbindlichkeit der Kriterien und Anforde-
rungen für die Erfüllung der aktiven Teilnahme und/ oder der regelmäßigen Anwesenheit gewährleisten. 

 
 

§ 10 
Formen und Inhalte der Module 

 

(1) Die studiengangsspezifischen Anlagen dieser Prüfungsordnung regeln den Umfang und die Prü-
fungsleistungen der in den entsprechenden Masterstudiengängen zu absolvierenden Module. 
 
(2) Mit der Ankündigung des Lehrangebots werden für jedes Modul Modulbeschreibungen bekannt 
gegeben. In den Modulbeschreibungen werden die formalen und inhaltlichen Festlegungen für die Mo-
dule und Prüfungen getroffen sowie die Modulverantwortlichen benannt. Sind dort mehrere Möglichkei-
ten für Art und Anzahl der Prüfungsleistungen angegeben, gibt der Prüfende die Prüfungsleistung zu 
Beginn der zugehörigen Lehrveranstaltung bekannt. Die Modulverantwortlichen sind für die inhaltliche 
und organisatorische Koordination der Lehrveranstaltungen innerhalb eines Moduls und für die Festle-
gung gemäß Satz 2 und 3 zuständig. Modulverantwortliche bzw. Modulverantwortlicher kann in der Regel 
jede oder jeder promovierte hauptamtlich Lehrende der Universität Oldenburg oder einer durch Koope-
rationsvereinbarungen mit der Universität Oldenburg verbundenen Hochschule sein. 
 
 

§ 11 
Arten der Modulprüfungen 

 

(1) Art und Anzahl der Modulprüfungen sind in den studiengangsspezifischen Anlagen geregelt. 
Modulprüfungen können sein: 

1. Klausur (Abs. 5), 
2. mündliche Prüfung (Abs. 6), 
3. Referat (Abs. 7), 
4. Hausarbeit (Abs. 8), 
5. fachpraktische Übung (Abs. 9), 
6. Seminararbeit (Abs. 10), 
7. Praktikumsbericht. (Abs. 11), 
8. Portfolio (Abs. 12), 
9. Präsentation (Abs. 13), 



 
 

10. Protokoll (Abs. 14) 
11. andere Prüfungsformen (Abs. 15). 

 
(2) Modulprüfungen in Form von Gruppenprüfungen sind zulässig. Der als Prüfungsleistung zu bewer-
tende Beitrag der oder des einzelnen zu Prüfenden muss die durch die Prüfung gestellten Anforderungen 
erfüllen sowie als individuelle Prüfungsleistung z. B. auf Grund der Angabe von Abschnitten, Seitenzah-
len oder anderen objektiven Kriterien deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar sein. 
 
(3) Die Art und Weise der Modulprüfung soll den durch das Modul vermittelten Kompetenzen ange-
messen sein. Die Bewertung der Prüfungsleistung ist auf Nachfrage unter Hinweis auf die tragenden 
Erwägungen der Bewertungsentscheidung zu begründen. 
 
(4) Eine Modulprüfung kann auch aus einzelnen Teilleistungen bestehen, die in zum Modul gehören-
den Lehrveranstaltungen erbracht werden. 
 
(5) In einer Klausur soll die oder der zu Prüfende unter Aufsicht nachweisen, dass sie oder er in 
begrenzter Zeit, mit begrenzten Hilfsmitteln und mit den geläufigen Methoden des Faches eine Aufga-
benstellung bearbeiten kann. In der Regel sollen Klausuren bei Modulen im Umfang von 6 Kreditpunkten 
nicht länger als zwei Stunden, bei einem Modul im Umfang von 12 Kreditpunkten maximal vier Stunden 
dauern. 
 
(6) Eine mündliche Prüfung ist ein Gespräch zwischen Studierenden und Prüfenden zu einem be-
stimmten Fachgebiet innerhalb einer bestimmten Dauer. In der Regel ist die Dauer einer mündlichen 
Prüfung bei Modulen im Umfang von 6 KP 30 Minuten; bei einem Modul im Umfang von 12 Kreditpunkten 
45 Minuten. Die wesentlichen Gegenstände der Prüfung und die Bewertung der Prüfungsleistung sind 
in einem Protokoll festzuhalten. Studierende, die sich in einem der beiden nachfolgenden Prüfungszeit- 
räume der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Universität, die ein eigenes 
berechtigtes Interesse geltend machen, sind, sofern die räumlichen Gegebenheiten dies zulassen und 
die oder der zu Prüfende dem zustimmt, als Zuhörende zuzulassen. Dies erstreckt sich nicht auf die 
Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an die zu Prüfende oder den zu Prüfenden. 
 
(7) Ein Referat umfasst: 

1. eine eigenständige und vertiefte schriftliche Auseinandersetzung mit einem Problem aus 
dem Arbeitszusammenhang der Lehrveranstaltung unter Einbeziehung und Auswertung 
einschlägiger Literatur und 

2. die Darstellung der Arbeit und die Vermittlung ihrer Ergebnisse im Vortrag sowie in der an-
schließenden Diskussion. 

 
(8) Eine Hausarbeit ist eine selbstständige vertiefte schriftliche Bearbeitung einer fachspezifischen 
oder fächerübergreifenden Aufgabenstellung. 
 
(9) Eine fachpraktische Übung besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen, Übungsaufgaben 
oder Programmieraufgaben mit schriftlichen Ausarbeitungen (z. B. Versuchsprotokolle). Nach Maßgabe 
der studiengangsspezifischen Anlagen können eine Mindestanwesenheit sowie mündliche Kurzprüfun-
gen verlangt werden. 
 
(10) Eine Seminararbeit kann nach näherer Bestimmung in der Modulbeschreibung eine experimen-
telle, dokumentarische oder darstellende wissenschaftliche oder wissenschaftlich-praktische Leistung 
(Projekt) sein. Der zeitliche Umfang ist in der Modulbeschreibung geregelt. 
 
(11) Ein Praktikumsbericht ist eine schriftliche Dokumentation der in einem außeruniversitären oder 
inneruniversitären Praktikum behandelten Aufgaben und beinhaltet eine kritische Auswertung, die klar 
erkennen lässt, wie die Aufgaben erledigt wurden. Gegebenenfalls kann eine mündliche Abschlussprä-
sentation verlangt werden 
 
(12) Ein Portfolio umfasst in der Regel maximal sechs Teilleistungen (z. B. Protokoll, Thesenpapier, 
Rezension, Lerntagebuch, Kurzreferat, Übungsaufgaben). Prüfungsleistungen gemäß Abs. 1 Nr. 1 bis 
7 sind innerhalb eines Portfolios nicht zulässig. Das Portfolio wird in seiner Gesamtheit bewertet. 
 
(13) Eine Präsentation ist ein mündlicher Vortrag, der ein Thema nach dem Stand der Wissenschaft 
mit angemessenen Methoden und Medien darstellt. 



 
 

 
(14) Das Protokoll ist eine Prüfungsleistung, die in der selbständigen, schriftlichen bzw. zeichneri-
schen Dokumentation der Lerninhalte einer Lehrveranstaltung, in der Regel eines Praktikums, besteht. 
 
(15) Andere Prüfungsformen wie z. B. Internetprojekte, Lerntagebücher, Lernassessments sind ne-
ben den genannten Modulprüfungen möglich, wenn sie in den studiengangsspezifischen Anlagen zuge-
lassen und definiert werden. 
 
(16) Die Modulverantwortlichen legen fest, welche Prüfungsformen für das Modul als angemessen 
gelten. Wie die Prüfungen im Detail gestaltet werden, ist in der Modulbeschreibung dokumentiert. 
 
(17) Die studiengangspezifischen Anlagen können bestimmen, dass die Note der Modulprüfung auf-
grund der aktiven Teilnahme am Modul verbessert werden kann. 
 
(18) Die studiengangspezifischen Anlagen können bestimmen, dass die Note einer bestandenen 
Modulprüfung aufgrund von Bonusleistungen verbessert werden kann. Bonusleistungen sind veranstal-
tungsbegleitende Prüfungsleistungen, wie sie in Abs. 12 für das Portfolio beschrieben werden. Es ist zu 
gewährleisten, dass die Bestnote auch ohne Bonusleistungen erreicht werden kann. 
 
 

§ 11a 
Nachteilsausgleich, Schutzstimmungen 

 
(1) Macht die oder der Studierende glaubhaft, dass sie oder er aufgrund einer Behinderung oder 
chronischen Erkrankung nicht in der Lage ist, Prüfungs- oder Studienleistungen ganz oder teilweise in 
der vorgesehenen Art, Form oder Zeit abzulegen, hat der Prüfungsausschuss auf Antrag angemessene 
nachteilsausgleichende Maßnahmen zu gewähren. Als Maßnahmen kommen insbesondere die Verän-
derung der äußeren Prüfungsbedingungen, die Verlängerung der Bearbeitungszeit, das Erbringen der 
Prüfungsleistung in einer anderen gleichwertigen Form sowie die Gewährung technischer Hilfsmittel in 
Betracht. 
 
(2) Macht die oder der Studierende glaubhaft, dass sie oder er wegen der Pflege naher Angehöriger 
oder der Betreuung eines eigenen Kindes nicht in der Lage ist, Prüfungs- oder Studienleistungen ganz 
oder teilweise in der vorgesehenen Art, Form oder Zeit abzulegen, kann der Prüfungsausschuss auf 
Antrag angemessene nachteilsausgleichende Maßnahmen gewähren. 
 
(3) Die Schutzbestimmungen des Mutterschutzgesetzes sowie des Bundeselterngeld- und Eltern-
zeitgesetzes bleiben unberührt. 
 
(4) Zur Glaubhaftmachung kann die Vorlage geeigneter Nachweise verlangt werden. 
 
 

§ 12 
Kreditpunkte 

 
(1) Kreditpunkte werden auf der Grundlage von bestandenen Modulprüfungen vergeben. Sie geben 
den durchschnittlichen zeitlichen Arbeitsaufwand inklusive Präsenz in den Lehrveranstaltungen wieder, 
der zum Bestehen der Modulprüfung notwendig ist. Ein Kreditpunkt entspricht 30 Aufwandsstunden, 
sofern internationale Übereinkommen dem nicht widersprechen. (2) Die Zuordnung von Kreditpunkten 
zu den Modulprüfungen und der Masterarbeit ergibt sich aus den studiengangsspezifischen Anlagen. 
 
(2) Pro Semester sollen in der Regel 30 Kreditpunkte vergeben werden. Die Größe eines Moduls 
soll in der Regel weder sechs Kreditpunkte unterschreiten noch 15 Kreditpunkte überschreiten. 
 
(3) Das Akademische Prüfungsamt führt für jede Studierende oder jeden Studierenden ein Kredit-
punktekonto. Im Rahmen der organisatorischen und datenschutzrechtlichen Möglichkeiten wird den Stu-
dierenden Einblick in den Stand ihres Kontos gewährt. 
 
 
 



 
 

§ 13 
Bewertung der Modulprüfungen und der Masterarbeit 

 
(1) Jede Modulprüfung und die Masterarbeit werden bewertet und in der Regel gemäß Abs. 2 und 
3 benotet. Wenn eine Modulprüfung oder eine Teilprüfung nicht benotet wird, muss sie mit „bestanden“ 
oder „nicht bestanden“ bewertet werden. Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn mindestens die Note 
„ausreichend“ erreicht wurde. Die Bewertung ist innerhalb von fünf Wochen bei Modulprüfungen bzw. 
acht Wochen bei der Bewertung der Masterarbeit von den Prüferinnen und Prüfern vorzunehmen und 
an das zuständige Prüfungsamt weiterzuleiten. Modulprüfungen im Umfang von maximal 15 Kreditpunk-
ten sowie Teilprüfungen innerhalb eines Moduls werden nicht benotet, wenn dieses in den studien-
gangsspezifischen Anlagen vorgesehen ist. 
 
Für die Benotung ist die folgende Notenskala zu verwenden: 
 

1 = sehr gut eine hervorragende Leistung, 
2 = gut eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung, 
3 = befriedigend eine Leistung, die in jeder Hinsicht durchschnittlichen Anforderungen ent-

spricht, 
4 = ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Mindestanforderungen entspricht, 
5 = nicht ausreichend eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr

genügt. 
 
Die Noten können zur differenzierten Bewertung um 0,3 erhöht oder erniedrigt werden; die Noten 0,7; 
4,3; 4,7 sowie 5,3 sind dabei ausgeschlossen. 
 
(2) Sofern die Modulprüfung aus Teilleistungen besteht, errechnet sich die Note der Modulprüfung als 
gewichtetes arithmetisches Mittel der Noten der dieser Prüfung zugeordneten bestandenen Teilleistun-
gen, die in den Modulbeschreibungen festgelegt werden. Sofern in den studiengangsspezifischen An-
lagen keine Gewichtung von Teilleistungen angegeben ist, werden die Teilleistungen zu gleichen Teilen 
gewichtet. Alle unbenoteten Teilleistungen müssen bestanden sein. 
 
(3) Die Note lautet: 
 

bei einem Durchschnitt bis 1,50 sehr gut, 
bei einem Durchschnitt über 1,50 bis 2,50 gut, 
bei einem Durchschnitt über 2,50 bis 3,50 befriedigend, 
bei einem Durchschnitt über 3,50 bis 4,00 ausreichend, 
bei einem Durchschnitt über 4,00 nicht ausreichend. 

 
Bei der Bildung der Note nach Satz 1 werden nur die ersten beiden Dezimalstellen hinter dem Komma 
berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 
 
(4) Die Gesamtnote wird durch eine ECTS-Note ergänzt, die neben der absoluten eine relative Bewer-
tung der Note abbildet. Die ECTS-Note setzt die individuelle Leistung eines oder einer Studierenden ins 
Verhältnis zu den Leistungen der anderen Studierenden des Studiengangs. Die erfolgreichen Studie-
renden erhalten die folgenden Noten: 
 

A die besten 10 %, 
B die nächsten 25 %, 
C die nächsten 30 %, 
D die nächsten 25 %, 
E die nächsten 10 %. 

 
(5) Als Grundlage zur Ermittlung der ECTS-Note dienen in der Regel die Gesamtnoten der letzten 
sechs Semester (Kohorte) vor dem Datum des Abschlusses. Eine ECTS-Note wird gebildet, wenn die 
Kohorte mindestens 20 Absolvent*innen umfasst. 
 
 
 



 
 

§ 14 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung 

 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht bestanden“ bewertet, wenn die oder der Studierende 
ohne triftige Gründe 
 

1. zu einem Prüfungstermin nicht erscheint oder 
 

2. nach Beginn der Prüfung von der Prüfung zurücktritt oder 
 

3. die Wiederholung einer Prüfungsleistung innerhalb der dafür festgelegten Frist nicht durchführt. 
 
(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem Prüfungsaus-
schuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft nachgewiesen werden; andernfalls gilt die be-
treffende Prüfungsleistung als mit „nicht bestanden“ bewertet. Bei Krankheit ist ein ärztliches Attest vor-
zulegen. Werden die Gründe anerkannt, so wird ein neuer Termin, in der Regel der nächste reguläre 
Prüfungstermin, anberaumt. Die bereits vorliegenden Prüfungsteilleistungen sind in diesem Fall anzu-
rechnen. 
 
(3) Versucht die oder der Studierende, das Ergebnis seiner Prüfungsleistung durch Täuschung oder 
Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit 
„nicht bestanden“ bewertet. Wer sich eines Verstoßes gegen die Ordnung der Prüfung schuldig gemacht 
hat, kann von der Fortsetzung der betreffenden Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem 
Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht bestanden“ bewertet. Vor der Entscheidung nach 
den Sätzen 1 und 2 durch den Prüfungsausschuss wird der oder dem Studierenden Gelegenheit zur 
Anhörung gegeben. Bis zur Entscheidung des Prüfungsausschusses setzt die oder der Studierende die 
Prüfung fort, es sei denn, dass nach der Entscheidung der aufsichtsführenden Person ein vorläufiger 
Ausschluss des oder der Studierenden zur ordnungsgemäßen Weiterführung der Prüfung unerlässlich 
ist. In besonders schwerwiegenden oder wiederholten Fällen von Täuschung kann der Prüfungsaus-
schuss die oder den Studierenden von der Fortsetzung des Masterstudiums ausschließen. Das Master-
studium ist dann endgültig nicht bestanden. 
 
(4) Wird bei einer Prüfungsleistung der Abgabetermin ohne triftige Gründe nicht eingehalten, so gilt 
sie als mit „nicht bestanden“ bewertet. Absatz 2 Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend. In Fällen, in denen 
der Abgabetermin aus triftigen Gründen nicht eingehalten werden kann, entscheidet der Prüfungsaus-
schuss unter Beachtung der Grundsätze der Chancengleichheit und des Vorrangs der wissenschaftli-
chen Leistung vor der Einhaltung von Verfahrensvorschriften darüber, ob der Abgabetermin für die Prü-
fungsleistung entsprechend hinausgeschoben oder eine neue Aufgabe gestellt wird. 
 
 

§ 15 
Wiederholung von Modulprüfungen, 

Freiversuch 
 
(1) Nicht bestandene Modulprüfungen können zweimal wiederholt werden. Wird die Modulprüfung 
in der zweiten Wiederholung mit "nicht bestanden" bewertet oder gilt sie als mit "nicht bestanden" be-
wertet, so ist die betreffende Modulprüfung endgültig nicht bestanden. Bei Wiederholungsprüfungen 
kann in Absprache mit dem Modulverantwortlichen die Prüfungsleistung in einer anderen Form erbracht 
werden. 
 
(2) Wird die Modulprüfung in einem Pflichtmodul in der zweiten Wiederholung mit "nicht bestanden" 
bewertet oder gilt sie als mit "nicht bestanden“ bewertet, so ist das Masterstudium endgültig nicht be-
standen. Das Masterstudium ist ebenfalls endgültig nicht bestanden, wenn drei Wahlpflichtmodulprüfun-
gen unter Ausschöpfung aller Wiederholungsmöglichkeiten endgültig nicht bestanden wurden. 
 
(3) Erste Wiederholungsprüfungen sollen spätestens im Verlauf des nächsten Semesters abgelegt 
werden. Weitere Wiederholungsprüfungen sollen spätestens im Verlauf des nächsten Studienjahres ab-
gelegt werden. 
 
(4) In demselben Studiengang oder in einem der gewählten Fächer an einer anderen Universität oder 
gleichgestellten Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland oder im europäischen Hochschulraum 



 
 

erfolglos unternommene Versuche, eine Prüfungsleistung abzulegen, werden auf die Wiederholungs-
möglichkeiten nach Absatz 1 angerechnet. 
 
(5) Wenn die studiengangsspezifischen Anlagen keine abweichende Regelung treffen, können inner-
halb der Regelstudienzeit zum erstmöglichen Termin bestandene Klausuren auf Antrag einmal zur No-
tenverbesserung innerhalb eines Jahres wiederholt werden (Freiversuch zur Notenverbesserung). Wird 
in dem Jahr kein Termin angeboten, gilt der nächstmögliche. Dabei zählt jeweils das bessere Ergebnis. 
Ebenso können zum erstmöglichen Termin nicht bestandene Klausuren als nicht unternommen gelten 
(Freiversuch), falls die studiengangsspezifischen Anlagen das nicht ausschließen. 
Ein Freiversuch und ein Freiversuch zur Notenverbesserung sind ausgeschlossen bei Wiederholungs-
klausuren. Eine Begrenzung der Freiversuche ist durch Festlegung in den studiengangsspezifischen 
Anlagen möglich. Im Falle von § 14 Abs. 3 findet ein Freiversuch keine Anwendung. 
 
 

§ 16 
Zeugnisse und Bescheinigungen 

 
(1) Über den absolvierten Masterstudiengang wird unverzüglich ein Zeugnis in englischer und deut-
scher Sprache ausgestellt (Anlage 2 a, b). Als Datum des Zeugnisses ist der Tag anzugeben, an dem 
die letzte Modulprüfung bestanden wurde. Dem Zeugnis wird eine Übersicht über die bestandenen Mo-
dulprüfungen (Transcript of Records) beigefügt. Zusätzlich wird ein Diploma Supplement bereitgestellt. 
 
(2) Ist der betreffende Masterstudiengang endgültig nicht bestanden, so erteilt die oder der Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses hierüber einen schriftlichen Bescheid. 
 
(3) Beim Verlassen der Universität oder beim Wechsel des Studienganges wird eine Bescheinigung 
bereitgestellt, welche die erbrachten Prüfungsleistungen und deren Bewertungen sowie die zugeordne-
ten Kreditpunkte enthält. Im Fall von Abs. 2 wird eine Bescheinigung ausgestellt, die ausweist, dass die 
Masterprüfung in diesem Studiengang endgültig nicht bestanden ist. 
 
 

§ 17 
Ungültigkeit der Prüfung 

 
(1) Wurde bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des 
Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungs-
leistungen, bei deren Erbringung die oder der Studierende getäuscht hat, entsprechend berichtigen und 
die Prüfung ganz oder teilweise für "nicht bestanden" erklären. 
 
(2) Der oder dem Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Erörterung der Angelegen-
heit mit dem Prüfungsausschuss zu geben. 
 
(3) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und durch ein richtiges Zeugnis oder eine Beschei-
nigung zu ersetzen. Mit dem unrichtigen Prüfungszeugnis ist auch die Master-Urkunde einzuziehen, 
wenn die Prüfung auf Grund einer Täuschung für "nicht bestanden" erklärt wurde. 
 
 

§ 18 
Einsicht in die Prüfungsakte 

 
Der oder dem Studierenden wird auf Antrag nach Abschluss einer Modulprüfung oder der Masterarbeit 
Einsicht in die schriftlichen Prüfungsarbeiten, die Bemerkungen der Prüfenden und in die Prüfungspro-
tokolle gewährt. Der Antrag ist spätestens innerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe der Note bzw. des 
Bescheides über die endgültig nicht bestandene Prüfung beim Prüfungsausschuss zu stellen. Der Prü-
fungsausschuss bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 
 
 
 
 
 



 
 

§ 19 
Widerspruchsverfahren 

 
(1) Gegen eine Entscheidung, der die Bewertung einer Prüfungs-leistung zugrunde liegt (Bewer-
tungsentscheidung), kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der entsprechenden Prüfungsent-
scheidung Widerspruch nach den §§ 68 ff. der Verwaltungsgerichtsordnung eingelegt werden. 
 
(2) Über den Widerspruch entscheidet der für den jeweiligen Studiengang zuständige Prüfungsaus-
schuss. Vor der Entscheidung leitet der Prüfungsausschuss den Widerspruch der oder dem Prüfenden 
zur Überprüfung zu. Ändert die oder der Prüfende die Bewertung antragsgemäß, so hilft der Prüfungs-
ausschuss dem Widerspruch ab. Andernfalls überprüft der Prüfungsausschuss die Bewertungsentschei-
dung aufgrund der Stellungnahme der oder des Prüfenden insbesondere darauf, ob 
 

1. das Prüfungsverfahren ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, 
2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist, 
3. allgemeingültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 
4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als falsch be-

wertet worden ist, oder ob 
5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen.  

 
Entsprechendes gilt, wenn sich der Widerspruch gegen die Bewertung durch mehrere Prüfende richtet. 
 
(3) Der zuständige Prüfungsausschuss kann für die Überprüfung gemäß Absatz 2 Satz 3 eine Gut-
achterin oder einen Gutachter bestellen. Die Gutachterin oder der Gutachter muss mindestens die durch 
die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 
 
(4) Der Prüfungsausschuss bestimmt für eine Neubewertung der Prüfungsleistung eine weitere, mit 
der Abnahme dieser Prüfung bisher nicht befasste, nach § 7 prüfungsberechtigte Person, wenn 

- der zuständige Prüfungsausschuss  
 einen Verstoß nach Abs. 2 Satz 3 feststellt  
und 
 dem Widerspruch nicht bereits in diesem Stand des Verfahrens abhilft  

und 
 

- die oder der Prüfende ihre oder seine Bewertungsentscheidung nicht entsprechend ändert. 
 
Soweit die Prüfungsform eine Neubewertung nicht zulässt, wird die Prüfung wiederholt. 
 
(5) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 
 
 

§ 20 
Zulassung zur Masterarbeit 

 
(1) Zur Masterarbeit wird zugelassen, wer an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg im ent-
sprechenden Master-Studiengang immatrikuliert ist und die für die Durchführung der Masterarbeit not-
wendigen Kenntnisse durch erfolgreiche Belegung von Modulen im Umfang von mindestens 60 Kredit-
punkten nachweist. Die studiengangsspezifischen Anlagen können hiervon abweichende Regelungen 
treffen. 
 
(2) Dem Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit sind folgende Unterlagen beizufügen: 
 

(a) ein Vorschlag für die beiden Prüferinnen und/oder Prüfer 
(b) ein Vorschlag der Erstprüferin oder des Erstprüfers für das Thema der Arbeit 
(c) eine Erklärung darüber, ob eine Masterprüfung oder Teile einer solchen Prüfung oder einer an-

deren Prüfung im gleichen Fach an einer Universität oder gleichgestellten Hochschule in der 
Bundesrepublik Deutschland oder in dem europäischen Hochschulraum endgültig nicht bestan-
den wurden oder ob sich die oder der Studierende in einem laufenden Prüfungsverfahren befin-
det. 

 
(3) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss. Die Zulassung wird versagt, wenn die 
Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind oder die Unterlagen unvollständig sind oder eine andere 



 
 

Prüfung im gewählten Fach in demselben Studiengang an einer Universität oder gleichgestellten Hoch-
schule in der Bundesrepublik Deutschland oder in dem europäischen Hochschulraum bereits endgültig 
nicht bestanden ist. 
 
 

§ 21 
Masterabschlussmodul 

 
(1) Die Masterarbeit soll zeigen, dass die oder der Studierende in der Lage ist, innerhalb einer vor-
gegebenen Frist ein Problem aus dem gewählten Studienfach selbstständig nach wissenschaftlichen 
Methoden zu bearbeiten. Thema und Aufgabenstellung der Masterarbeit müssen dem Prüfungszweck 
(§ 4 Abs.1) und der Bearbeitungszeit nach Absatz 5 entsprechen. Die Art der Aufgabe und die Aufga-
benstellung müssen mit der Ausgabe des Themas festliegen. Das Thema kann nur einmal und nur in-
nerhalb der ersten zwei Monate der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 
 
(2) Das Thema der Masterarbeit kann von jedem Mitglied der Hochschullehrergruppe und jedem zur 
selbständigen professoralen Lehre berechtigten Mitglied der Fakultät V - Mathematik und Naturwissen-
schaften und Fakultät VI – Medizin und Gesundheitswissenschaften der Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg, das an der Lehre im entsprechenden Masterstudiengang beteiligt ist, festgelegt werden. Mit 
Zustimmung des Prüfungsausschusses kann das Thema auch von anderen Prüfungsberechtigten nach 
§ 7 Abs. 1 festgelegt werden; in diesem Fall muss die oder der Zweitprüfende ein Mitglied der Hoch-
schullehrergruppe oder ein zur selbständigen professoralen Lehre berechtigtes Mitglied der Fakultät V 
- Mathematik und Naturwissenschaften oder an der Fakultät VI – Medizin und Gesundheitswissenschaf-
ten an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg sein, das an der Lehre im entsprechenden Master-
studiengang beteiligt ist.  
Die studiengangsspezifischen Anlagen können hiervon abweichende Regelungen treffen. 
 
(3) Das Thema wird von der oder dem Erstprüfenden nach Anhörung der oder des Studierenden 
festgelegt. Auf Antrag sorgt der Prüfungsausschuss dafür, dass die oder der Studierende rechtzeitig ein 
Thema erhält. Die Ausgabe des Themas erfolgt über den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses; die 
Ausgabe ist aktenkundig zu machen. Mit der Ausgabe des Themas werden die oder der Prüfende, die 
oder der das Thema festgelegt hat (Erstprüfende oder Erstprüfender), und die oder der Zweitprüfende 
bestellt. Während der Anfertigung der Masterarbeit wird die oder der Studierende von der oder dem 
Erstprüfenden betreut. Soll die Masterarbeit in einer Einrichtung außerhalb dieser Universität durchge-
führt und von einer oder einem externen Prüfenden dieser Einrichtung betreut oder begutachtet werden, 
bedarf es hierzu der Zustimmung des Prüfungsausschusses. 
 
(4) In deutschsprachigen Studiengängen kann die Masterarbeit auf Antrag der oder des zu Prüfenden 
in englischer Sprache abgefasst werden. In englischsprachigen Studiengängen ist die Masterarbeit in 
englischer Sprache abzufassen. Auf Antrag der oder des Studierenden und mit Zustimmung beider Prü-
fenden kann die Masterarbeit auch in einer anderen Sprache abgefasst werden. 
 
(5) Der Zeitaufwand für die Bearbeitung der Masterarbeit entspricht der Anzahl der Kreditpunkte (30 
KP). Dabei entfallen 27 Kreditpunkte auf die Anfertigung der Masterarbeit und 3 Kreditpunkte auf das 
Abschlusskolloquium, es sei denn, die studiengangsspezifischen Anlagen sehen andere Regelungen 
vor. Die Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur Ablieferung der Masterarbeit beträgt in der Regel 
sechs Monate. Im Einzelfall kann auf begründeten Antrag der Prüfungsausschuss die Bearbeitungszeit 
um bis zu zwei Monate verlängern. 
 
(6) Bei der Abgabe der Masterarbeit hat die oder der Studierende schriftlich zu versichern, dass sie 
oder er die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 
benutzt und die allgemeinen Prinzipen wissenschaftlicher Arbeit und Veröffentlichungen, wie sie in der 
Ordnung über die Grundsätze zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis an der Carl von Ossietzky 
Universität Oldenburg festgelegt sind, befolgt hat. 
 
(7) Die Masterarbeit ist fristgemäß im Prüfungsamt abzuliefern; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig 
zu machen. 
 
(8) Die Arbeit ist in der Regel innerhalb von acht Wochen nach ihrer Abgabe durch beide Gutach-
ter*innen zu bewerten. 
 



 
 

(9) In dem hochschulöffentlichen mündlichen Abschlusskolloquium hat die oder der Studierende die 
Ergebnisse der Masterarbeit vorzustellen und damit zu dokumentieren, dass sie oder er in der Lage ist, 
fächerübergreifende und problembezogene Fragestellungen aus dem Bereich des entsprechenden 
Fachs selbstständig auf wissenschaftlicher Grundlage zu bearbeiten und die gewonnen Erkenntnisse 
verständlich darzustellen. 
 
(10) Das Abschlusskolloquium soll in der Regel am Ende der Masterarbeit durch die Prüfenden statt-
finden und soll 60 Minuten nicht überschreiten. Es ist von beiden Prüfenden zu bewerten. 
 
(11) Die Note des Masterabschlussmoduls wird aus beiden Modulteilen gebildet und nach den Kredit-
punkten gewichtet (in der Regel 90 % Master-Arbeit und 10 % Abschlusskolloquium). 
 
 

§ 22 
Wiederholung der Masterarbeit 

 
(1) Die Masterarbeit kann, wenn sie mit "nicht bestanden" bewertet wurde oder als "nicht bestan-
den" gilt, einmal wiederholt werden. Eine zweite Wiederholung ist ausgeschlossen. Eine Rückgabe des 
Themas bei der Wiederholung der Masterarbeit ist nur zulässig, wenn von dieser Möglichkeit bei der 
ersten Arbeit kein Gebrauch gemacht worden ist. 
 
(2) Das neue Thema der Masterarbeit wird in angemessener Frist, in der Regel innerhalb von drei 
Monaten nach Bewertung der ersten Arbeit, ausgegeben. 
 
 

§ 23 
Gesamtergebnis 

 
(1) Das Studium ist erfolgreich abgeschlossen, wenn 120 Kreditpunkte gemäß der studiengangs-
spezifischen Anlage dieser Prüfungsordnung erworben wurden und alle Modulprüfungen einschließlich 
des Masterarbeitsmoduls bestanden sind. Ausnahmen sind in den studiengangsspezifischen Anlagen 
geregelt. 
 
(2) Zur Ermittlung der Gesamtnote nach § 13 Abs. 3 wird ein gewichteter Notendurchschnitt für das 
Masterstudium gebildet. Dafür werden die Noten für die einzelnen nach § 13 Abs. 2 benoteten Modulprü-
fungen inklusive des Masterabschlussmoduls mit den Kreditpunkten des Moduls multipliziert. Die 
Summe der gewichteten Noten wird anschließend durch die Gesamtzahl der Kreditpunkte dividiert, die 
in die Benotung eingegangen sind. 
 
(3) Die Gesamtnote ist mit dem Prädikat „mit Auszeichnung bestanden“ zu versehen, wenn das Ge-
samtergebnis gemäß § 13 Abs. 3 1,0 bis 1,1 beträgt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
Anlage 1 a 
Urkunde über die bestandene Master-Prüfung (M.Sc.) in deutscher Sprache 
 
 

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften 

 
 

Urkunde 
 

Frau/Herr* .................................................................. 
geboren am: ...................... in .................................... 
 
hat den Masterstudiengang ......................................................................... an der Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg mit der Gesamtnote ……....................... erfolgreich abgeschlossen. 
 
Ihr/Ihm* wird der Hochschulgrad  
 

Master of Science (M.Sc.) 
 
verliehen. 
 
 
Oldenburg, den .......................................... 
 
 
 
 
 
__________________________________ ______________________________________ 
              Die Dekanin/Der Dekan* Der/Die* Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
 
__________________________ 
Notenskala: sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend 
 
*Zutreffendes einfügen 
 
 



 
 

Anlage 1 b 
Urkunde über die bestandene Master-Prüfung (M.Sc.) in englischer Sprache 
 
 

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
The Faculty of Mathematics and Science 

 
 

Certificate 
 

Ms./Mr.* ......................................................................................... 
Place of birth: ...................... date of birth: ..................................... 
 
has passed the examination for the Master of Science in ……………………………………….  
 
An was admitted to the degree of 
 
 

Master of Science (M.Sc.) 
 
The overall grade achieved is …………... 
 
 
Seal date .................................................. 
 
 
 
 
 
__________________________________ _________________________________ 
             The Dean of the Faculty The Chairman of the Board of Examiners 
 
__________________________ 
 
Grades: very good, good, satisfactory, sufficient 
 
*Zutreffendes einfügen 
 
 
 



 
 

Anlage 1 c 
Urkunde über die bestandene Master-Prüfung (M.Sc.) 
im Studiengang Engineering Physics in deutscher Sprache 
 
 

 
 
 

Carl von Ossietzky University Oldenburg, Fakultät V,  
und 

Fachhochschule Emden/Leer, Fachbereich Technik 
 

 
Masterurkunde 

 

 
Frau/Herrn....................................................................................................... 
geboren am .............................. in 
......................................................................... 

 
hat den Masterstudiengang Engineering Physics 

 
im Schwerpunkt ................................................ 

 
an der Carl von Ossietzky University Oldenburg und der Fachhochschule Emden/Leer gemäß der Prü-
fungsordnung vom ............................... mit der Gesamtnote ................................................erfolgreich abge-
schlossen. 

 
Ihr/Ihm wird der Hochschulegrad 

 
 

Master of Science (M.Sc.) 
 

verliehen. 
 

 
 
 
 
 

Siegel der Hochschulen 
Oldenburg, den………………... Emden, den...………………... 

 
Die Dekanin/Der Dekan der Fa-
kultät V der Carl von Ossietzky 
Universität Oldenburg 
   

 
Die/Der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses Engineering 
Physics

 
Die Dekanin/Der Dekan des 
Fachbereiches Technik der 
Hochschule Emden/Leer 
 
 

 

 
 

 



 
 

Anlage 1 d 
Urkunde über die bestandene Master-Prüfung (M.Sc.) 
im Studiengang Engineering Physics in englischer Sprache 
 
 

 
 
 

Carl von Ossietzky University of Oldenburg, Faculty V, 
and 

University of Applied Sciences Emden/Leer, Faculty of Technology 
 
 

Certificate 
 
 
With this certificate the University of Oldenburg and the University of Applied Sciences Emden/Leer award 
Ms/Mr ................................................................................................................... 
born ................................... in .............................................................................. 
the degree of 
 

Master of Science (M.Sc.) 
 
The above named student has fulfilled the examination requirements in the Master of Science programme in 
Engineering Physic, major …………………………………….., 
with the overall grade ………………………………….............. 
 
 
 
 
 

Seals of the universities 
Oldenburg,………………... Emden, …...………………... 

 
 
 
    
Dean of the faculty V of the Carl 
von Ossietzky University Olden-
burg   
 

 
Chair of the Engineering 
Physics examination board 

 
Dean of the faculty of technol-
ogy, University of Applied Sci- 
ences Emden/Leer 
 



 
 
Anlage 1 e 
Urkunde über die bestandene Master-Prüfung (M.Sc.) im Studiengang  
Hörtechnik und Audiologie in deutscher Sprache 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carl von Ossietzky University Oldenburg, Fakultät V  

und  
Jade Hochschule, Fachhochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth,  

Fachbereich Bauwesen und Geoinformation  
 
 

Masterurkunde 
 

 
Frau/Herrn .......................................................................................................................... 

Geboren am .............................. in ..................................................................................... 

Hat den Masterstudiengang Hörtechnik und Audiologie 

An der Carl von Ossietzky University Oldenburg und der Jade Hochschule, Fachhochschule Wilhelmshaven/ Olden-

burg/Elsfleth gemäß der Prüfungsordnung vom ................................................ mit der Gesamtnote 

................................................................. erfolgreich abgeschlossen. 

Ihr/Ihm wird der Hochschulgrad 

 

 

Master of Science (M.Sc.) 

 

verliehen. 

 

 

 

 Siegel der Hochschulen  

Oldenburg, ……..……………………....  Emden, ...…………….……………... 

 

Die Dekanin/Der Dekan der Fakultät V 
der Carl von Ossietzky University 
Oldenburg 

 

Die/Der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses Hörtechnik und Audio-
logie 

 

Dekanin/Der Dekan des Fachbe-
reichs Bauwesen und Geoinforma-
tion der Jade Hochschule, Fach-
hochschule Wilhelmshaven/Olden-
burg/Elsfleth 

 
 
 
 
  



 
 
Anlage 1 f 
Urkunde über die bestandene Master-Prüfung (M.Sc.) im Studiengang Hörtechnik und Audiologie 
in englischer Sprache 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carl von Ossietzky University of Oldenburg, Faculty V  

and  
University of Applied Sciences Jade Hochschule Fachhochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth,  

Department Construction and Geoinformation 
 
 

Certificate 
 

 
With this certificate the University of Oldenburg and the University of Applied Sciences Jade Hochschule, Fach-

hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth award 

Ms/Mr ........................................................................................................................... 

born ..................................... in .................................................................................... 

the degree of 

 

Master of Science (M.Sc.) 

 

The above named student has fulfilled the examination requirements in the Master of Science programme in 

Hearing Technology and Audiology, with the overall grade ………………………………………….………………... 

 

 

 

 

 

 Seals of the universities  

Oldenburg, .….……..…………...  Emden, …....….….……………... 

 
Dean of the faculty V of the Carl von Ossietzky 
University Oldenburg 

 
Chair of the Hearing Technology and Audiol-
ogy examination board 

 
Dean of the Department Construction and 
Geoinformation, University of Applied Sci-
ences Jade Hochschule, Fachhochschule Wil-
helmshaven/Oldenburg/Elsfleth 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Anlage 2 a 
Zeugnis zur Master-Prüfung (M.Sc.) in deutscher Sprache 
 

 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 

Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften 
 
 

Zeugnis 
 

Frau/Herr* ................................................................. 
geboren am: ......................in .................................... 
 
hat den Masterstudiengang ......................................................................... an der Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg mit der Gesamtnote …..…....................... erfolgreich abgeschlossen. 
 
 
Die Masterarbeit mit dem Thema ……………………………………….. 
 
Wurde mit der Note …………………..* bewertet 
 
Liste der Module mit Notenpunkten: 
 
 
 
 
 
Oldenburg, den .......................................... 
 
 
________________________________________ 
Der/Die* Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
 
__________________________ 
Notenskala: sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend 
 
*Zutreffendes einfügen 
 
 



 
 
Anlage 2 b 
Zeugnis zur Master-Prüfung (M.Sc.) in englischer Sprache 
 
 

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
The Faculty of Mathematics and Science 

 
 

Examination Transcript 
 

for the Master of Science (M.Sc.) in …………………………………. 
 

Ms./Mr.* ........................................................................................ 
Place of birth: ...................... date of birth: .................................... 
  
has passed the examination for the Master of Science in ……………………. with the overall grade 
……………………………….. 
 
Thesis Title: ……………………………………. 
 
Modules passed: 
 
Subject Grade Credits 
………………. …….. ……… 
 
 
Seal date .......................................... 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
 The Chairman of the Board of Examiners 
 
__________________________ 
Grades: very good, good, satisfactory, sufficient 
 
*Zutreffendes einfügen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
Anlage 2 c 
Zeugnis über die bestandene Master-Prüfung (M.Sc.) im Studiengang Engineering Physics 
in deutscher Sprache 
 

 
 

 
 

 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Fakultät V, 

und 
Fachhochschule Emden/Leer, Fachbereich Technik 

 
 

Zeugnis 
 

 
über den erfolgreichen Abschluss des Masterstudienganges Engineering Physics 

 
Frau/Herrn .................................................................................................................. 
geboren am ............................. in ............................................................................... 

 
hat den Masterstudiengang Engineering Physics im Schwerpunkt ……………..……………………………………... 
an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und der Fachhochschule Emden/Leer mit der Gesamtnote 
......................................... und einer relativen ECTS-Note …….…………………… erfolgreich abgeschlossen. 

 
Die Masterarbeit mit dem Thema …………………………………………………………………... wurde mit der Note 
…………………….. bewertet. 

 
Die beigefügte Liste der bestandenen Modulprüfungen mit Noten und ECTS-Punkten ist Bestandteil dieses 
Zeugnisses. 

 
 

Siegel der Hochschulen 
Oldenburg, den…………… Emden, den………………... 

 
Die/Der Vorsitzende des Prü- 
fungsausschusses Engineering 
Physics 

 
 

ECTS Notenstufen: 
 

A die besten     10% 
B die nächsten 25% 
C die nächsten 30% 
D die nächsten 25% 
E die nächsten 10%



 
 

Anlage 2 d 
Zeugnis über die bestandene Master-Prüfung (M.Sc.) im Studiengang Engineering Physics 
in englischer Sprache 
 

 

 
 
 
 

Carl von Ossietzky University of Oldenburg, Fac-
ulty V, and 

University of Applied Sciences Em-
den/Leer, Faculty of Technology 

 
 

Certificate and Academic Record 
 

 
Ms/Mr 
................................................................................................................... 
born ................................... in 
.............................................................................. 

 
has successfully completed the Master Programme in Engineering Physics at the University of Oldenburg 
and the University of Applied Sciences Emden/Leer with the overall grade ………………………….…………….. 
and a relative ECTS-grade of ……………………………….. 

 
The Master’s thesis with the subject …………………………….…………… was graded 
……………………………. The attached list of passed module examinations with grades and ECTS-points is 
part of the certificate. 

 

 
 
 
 

Seals of the universities 
Oldenburg, ………………... Emden, …...………………... 

 
Chair of the Engineering 
Physics examination board 

 
 

ECTS Grades: 
 

A the first 10% 
B the next 25% 
C the next 30% 
D the next 25% 
E the next 10% 

 
 
  



 
 

Anlage 2 e 
Zeugnis über die bestandene Master-Prüfung (M.Sc.) im Studiengang Hörtechnik und Audiologie 
in deutscher Sprache 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Fakultät V  

und  
Jade Hochschule, Fachhochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth, 

Fachbereich Bauwesen und Geoinformation 
 
 

Zeugnis 
 
 

über den erfolgreichen Abschluss des Masterstudienganges Hörtechnik und Audiologie 

 

Frau/Herrn ........................................................................................................................ 

geboren am ................................ in ................................................................................. 

hat den Masterstudiengang Hörtechnik und Audiologie  

an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und der Jade Hochschule, Fachhochschule Wilhelms-

haven/Oldenburg/Elsfleth mit der Gesamtnote .......................................... erfolgreich abgeschlossen. 

 

Die Masterarbeit mit dem Thema …………………………………………………………... wurde mit der Note ….…………………….. 

bewertet. 

Die beigefügte Liste der bestandenen Modulprüfungen mit Noten und ECTS-Punkten ist Bestandteil dieses Zeug-

nisses. 

 

 

 Siegel der Hochschulen  

Oldenburg, ..……….……………  Emden, ………..………………... 

 

Die Dekanin/Der Dekan der Fa-
kultät V der Carl von Ossietzky 
University Oldenburg 

 

Die/Der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses Hörtechnik 
und Audiologie 

 

Dekanin/Der Dekan des Fachbe-
reichs Bauwesen und Geoinfor-
mation der Jade Hochschule, 
Fachhochschule Wilhelmshaven/ 
Oldenburg/Elsfleth 

 
 
 
 
ECTS Notenstufen: 
A die besten 10 % 
B die nächsten 25 % 
C die nächsten 30 % 
D die nächsten 25 % 
E die nächsten 10 % 
 
 
 
 



 
 

Anlage 2 f 
Zeugnis über die bestandene Master-Prüfung (M.Sc.) im Studiengang Hörtechnik und Audiologie 
in englischer Sprache 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Carl von Ossietzky University of Oldenburg, Faculty V 
and  

University of Applied Sciences Jade Hochschule, Fachhochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth  
Department of Construction and Geoinformation 

 
 

Certificate and Academic Record 
 

 
Ms/Mr ............................................................................................................................ 

born ..................................... in ………............................................................................... 

has successfully completed the Master Programme in Hearing Technology and Audiology at the University of 

Oldenburg and the University of Applied Sciences Jade Hochschule, Fachhochschule Wilhelmshaven/Olden-

burg/Elsfleth with the overall grade ………………………………………………….. 

 

The Master’s thesis with the subject …………………………………………………… was graded ………………………………………. 

The attached list of passed module examinations with grades and ECTS-points is part of the certificate. 

 

 

 

 

 Seals of the universities  

Oldenburg, ……………………...  Emden, ..….......………………... 

 
Dean of the Faculty V of the Carl von Ossi-
etzky University Oldenburg 

 
Chair of the Hearing Technology and Audiol-
ogy examination board 

 
Dean of the Department Construction and 
Geoinformation, University of Applied Sci-
ences Jade Hochschule, Fachhochschule Wil-
helmshaven/Oldenburg/Elsfleth 

 
 
ECTS Grades: 
A the first 10% 
B the next 25% 
C the next 30% 
D the next 25% 
E the next 10% 

 
 
 
  

 


